
In Europa sterben Fischotter häufig auf der Strasse. Fischotter bewegen sich viel auf 
der Suche nach Nahrung. Dabei sind die Tiere auf durchgehende Oberflächengewässer 
angewiesen. Zwar bewegt sich der Fischotter meist im Wasser, doch setzt er seinen 
Weg durch sein Territorium auch immer wieder an Land fort. Gefährlich wird es dort, 
wo der Fischotter dazu verleitet wird, das Gewässer zu verlassen und die Strasse zu  
überqueren. Dies passiert vor allem bei Brücken oder Durchlässen, die den Bedürf- 
nissen dieser Art nicht entsprechen. Dieses Merkblatt erläutert die Gründe und zeigt 
auf, mit welchen Massnahmen tierische Verkehrsopfer bei Brücken verhindert werden 
können.

MERKBLATT

Der Fischotter im Strassenverkehr
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Brückenindex für den Fischotter
Nicht alle Brücken stellen für Fischotter eine Gefährdung 
dar. Hohe und schmale Brücken sind für den Fischotter un-
gefährlich. Ob eine Brücke den Fischotter zum Aussteigen 
verleitet, lässt sich mit dem Brückenindex (BI) berechnen. 
Der BI orientiert sich an den Dimensionen des Innenrau-
mes der Brücke (Abb. 1):

BI =  
breiteste Stelle x höchste Stelle ab Mittelwasser

Tiefe der Brücke

Liegt der BI bei ≥1.5 handelt es sich um eine genügend 
lichte Brücke, die für den Fischotter ungefährlich ist. 
Brücken mit einem BI < 1.5 weisen hingegen einen höhlen-
artigen Charakter auf und verleiten den Fischotter zum 
Ausstieg. Damit er die Brücke unterquert, ist ein Bankett 
wesentlich. 

Otterfreundliche Brücken mit BI < 1.5
Essentiell für den Fischotter ist die Gestaltung des Ban-
ketts von Brücken und Durchlässen. Fischotterfreundliche 
Bauwerke weisen ein naturnahes, breites und hochwasser-
sicheres Bankett auf. Schon ein einseitiger Uferstreifen 
genügt. Das Unfallrisiko sinkt deutlich, wo mindestens eine 
Seite ein Bankett aufweist. 

 

In vielen Ländern Europas gilt der Strassenverkehr als 
die Todesursache Nummer 1 für den Fischotter (Lutra 
lutra). Die meisten Unfälle ereignen sich auf Strassen, 
die weniger als 200 m vom nächsten Gewässer entfernt 
sind. Besonders gefährlich sind Brücken oder Durch- 
lässe – also da, wo eine Strasse ein Gewässer kreuzt. 
Mit baulichen Massnahmen lassen sich solche kritischen 
Stellen entschärfen.

Der Fischotter ist ein territorialer Einzelgänger. Die Territo-
rien umfassen durchschnittlich 6 bis 40 Kilometer Bachlauf, 
wobei die Männchen oft doppelt so grosse Gebiete be- 
sitzen wie die Weibchen. Für die Nahrungssuche sowie 
die Inspektion der Territorialgrenzen ist der Fischotter viel 
unterwegs. Jede Nacht legt er durchschnittlich zwischen 
6 und 8 Kilometern zurück. Wer so viel umherstreift, ist auf 
einen durchgängigen Lebensraum angewiesen.

Warum überquert ein Fischotter eine Strasse?
Fischotter bewegen sich meist in und entlang von Gewäs-
sern. Die Tiere verlassen den Gewässerbereich und die 
angrenzende Ufervegetation in vielen Fällen nur, um eine 
Brücke zu überqueren. Der Grund dafür liegt nicht darin, 
dass Fischotter ungern unter Brücken durchschwimmen. 
Viel eher hat es mit der Beschaffenheit der Brücke und 
deren Uferbereich zu tun.
Höhlenartige Brücken sind für Fischotter als Markierplätze
höchst attraktiv. Fehlt jedoch unter solchen Brücken ein 
Bankett (Uferstreifen), verlassen die Tiere vielfach das  
Gewässer, um auf oder neben der Brücke zu markieren. Sie 
überqueren dann die Strasse und riskieren, dabei über- 
fahren zu werden. Auch Wehre, Rechen, Rohre und grosse 
Schwellen können den Fischotter zwingen, aus dem  
Gewässer zu steigen und das Hindernis auf der Strasse zu 
umgehen. 
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Sichere Brücken für den Fischotter

 1  breiteste Stelle

 2  höchste Stelle ab Mittelwasserlinie

 3  Tiefe
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Bauliche Massnahmen
Gefährliche Brücken für Fischotter sind Brücken mit 
einem BI < 1.5 ohne Bankett entlang von befahrenen 
Strassen (Abb. A). Um solche Standorte zu entschärfen, 
ist ein Uferstreifen mit einer Breite von mindestens  
30 cm zentral. 

Bankett aus Stein oder Beton
Am einfachsten wird ein Bankett durch die Schüttung oder 
Anordnung geeigneter Wasserbau- oder Feldsteine, ohne 
Einsatz von Beton, hergestellt (Abb. B). Eine höhere Stand-
sicherheit weisen gemauerte oder betonierte Bankette  
auf. Sie sind jedoch teurer als eine Schüttung mit Steinen 
(Abb. C – D).

Laufbretter und Schwimmstege
Bei sehr geringem Platzangebot und hydraulischen Ein-
schränkungen können auch Laufbretter aus Holz eingesetzt 
werden (Abb. E). Im Gegensatz zu Banketten aus Stein und 
Beton müssen Laufbretter jedoch regelmässig inspiziert  
und gewartet werden. Als Sonderfall gelten schwimmende 
Laufstege, die jedoch nur in Gewässern mit stark schwan-
kendem Wasserstand eingesetzt werden, da der Wartungs-
aufwand sehr hoch ist. Der Laufsteg ist mit Schwimm- 
körpern ausgestattet, die ein Aufschwimmen ermöglichen. 

Separater Trockendurchlass mit Leitzaun
Bei Brücken mit hohem Gefährdungspotential kann auch 
ein Durchlass sinnvoll sein. Dieser muss zwingend mit 
Leitzäunen kombiniert sein und einen Durchmesser von 
mindestens 1 Meter aufweisen. 

Gelungene Vernetzung für die kleinen Tierarten
Von fischottergerechten Brücken profitieren viele andere 
Tierarten wie zum Beispiel Iltis, Fuchs, Igel und andere 
Kleinsäuger. Auch der Mensch hat etwas davon: Wo Tiere 
keine Strassen überqueren müssen, wird die Zahl der Wild-
unfälle auf der Strasse reduziert. Für kleine Tierarten ist die 
Anbindung vom Bankett mit der Böschung ausserhalb der 
Brücke besonders wichtig. Während der Fischotter kleinere 
Hindernisse und Schwellen überspringen kann, benötigen 
Amphibien, Spitzmäuse und Mäuse einen flachen Bereich, 
um überhaupt auf das Bankett zu gelangen. Auch sollten 
grosse Hohlräume bei Steinbanketten mit Kies und anderem 
Material gefüllt werden, um die Vernetzung für kleine Tier-
arten zu gewährleisten.

Weiterführende Literatur
 Handlungsleitfaden Brücken & Fischotter der Deutschen 
Umwelthilfe > Link

 Fischottergerechte Brücken > Link
Sie finden diese Unterlagen auch unter www.prolutra.ch
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Rechtliche Grundlagen
Der Fischotter ist gemäss des Jagd und Schutz- 
gesetzes (JSG) geschützt und gilt als nicht jagdbare 
Art (Art. 7 Abs. 1). Er ist im Anhang II des Über- 
einkommens über die Erhaltung der europäischen 
wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natür- 
lichen Lebensräume (Berner Konvention, 1982)  
aufgeführt.

D

Fo
to

s:
 Ir

en
e 

W
ei

nb
er

ge
r

Fo
to

: S
yl

va
in

 C
or

di
er

, n
em

is
.fr

 

http://www.duh.de/uploads/tx_duhdownloads/Handlungsleitfaden_Fischotter-Brueckenumbau_Ansicht.pdf
https://www.biosphaerenreservat-oberlausitz.de/sites/default/files/anhaenge/Ottergerecht.pdf


1. Uferanschluss  
betoniert oder  
gemauert

2. Flache Bereiche 
für den Ausstieg

3. Uferanschluss  
mit Stein- 
schüttung

Aufsicht

1 

2 

3 

Stiftung Pro Lutra, Geschäftsstelle, Wasserwerkgasse 2,  

CH-3011 Bern, T +41 31 328 33 53

info@prolutra.ch, www.prolutra.ch, IBAN: CH07 0900 0000 9070 8358 9

Das Merkblatt wurde mit der Unterstützung der Eva-Husi-Stiftung ermöglicht.

A
U

SG
A

B
E 

1 
| 2

02
1

ZI
TI

ER
V

O
RS

C
H

LA
G

: W
EI

N
B

ER
G

ER
 I

., 
20

21
. 

D
ER

 F
IS

C
H

O
T

TE
R 

IM
 S

TR
A

SS
EN

V
ER

K
EH

R
. M

ER
K

B
LA

T
T 

D
ER

 S
TI

FT
U

N
G

 P
R

O
 L

U
TR

A
, B

ER
N

.

Ein ottergerechtes Bankett unter der Brücke mit einem 
Brückenindex < 1.5 trägt wirksam dazu bei, tierische Ver-
kehrsopfer zu vermeiden.

Anpassung des Banketts unter Brücken
 Mindestbreite von 30 cm, idealerweise > 50 cm
 Trocken zumindest bis Mittelwasser 
 Einsatz von möglichst natürlichen Materialien
 Anschluss an Böschung bachauf und -abwärts mit flachen 
Bereichen zum Ein- und Ausstieg für kleinere Tierarten

 Beidseitiges Bankett wo möglich
 Erschwerter Zugang für Mensch und Hund

Bankett aus Steinen
 Steine mit Kantenlänge > 20 cm, fest verkeilt
 Hohlräume zwischen den Steinen gefüllt mit Kies und 
anderem Material 

Bankett gemauert oder betoniert
 Neigung von weniger als 1:3 
 Raue und unregelmässige Oberfläche (einzelne Steine 
ragen etwas hinaus)

Laufbretter
 Witterungsbeständiges Holz: Holzdicke > 5 cm;  
Holzbreite ≥ 30 cm 

 Montage ohne Beschädigung der Bausubstanz der Brücke 
 Stabile Anbringung (Bretter dürfen nicht wackeln)

Trockendurchlass mit Leitzäunen (in Nähe v. Gewässern)
 Tunneldurchmesser von mindestens 1 Meter 
 Substratschicht aus Kies und Sand von > 10 cm
 Leitzaun mit Maschenweite < 5 cm, einer Höhe von 130 –  
160 cm und 30 – 40 cm tief in den Boden eingegraben

 Zaunlänge ca. 100 m in beide Richtungen entlang von 
beiden Strassenseiten 

Zusätzliche Massnahmen
 Geschwindigkeitsbegrenzung für Autofahrer
 Gelb-weisse Warnreflektoren in mind. 70 cm Höhe

Ottergerechte Brücke

2

2 1 

1. Wasserbau- 
steine ge- 
schüttet  (mini-
male Kanten- 
länge 20 cm)

2. Bankett aus  
Beton mit 
Uferanschluss  
aus Steinen 

1 2

1. Bankett aus  
Beton

2. Bankett mit  
Betonkörper 
und aufge- 
setzte Steinen
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Norm für Sanierungen und Neubauten
VSS-40696. Fauna und Verkehr, Faunagerechte Gestal-
tung von Gewässerdurchlässen. www.vss.ch

Querschnitt

1. Ebener Bereich 
(min. 30 cm,  
optimal > 50 cm)

2. Deckung und  
erschwerte  
Zugänglichkeit

3. Uferanschluss

Aufsicht

3 

2 

1 1 

Querschnitt


